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 Geplante Veröffentlichungen der Projektträger sind über die Koordinierungs- und 
Fachstelle bei der Stadt Bautzen zur Freigabe einzureichen. 

 Eine Veröffentlichung ohne vorherige schriftliche Freigabe von der Stadt Bautzen ist 
in jedem Fall nicht zulässig. 

 alle Veröffentlichungen des Projektes mit Bezug zum Bundesprogramm 
(Pressemitteilungen, Filme, Broschüren, Plakate, Internetauftritte u.v.m.) müssen 
einen Förderhinweis aufweisen. Der Förderhinweis wird in der Regel durch 
Platzierung des Förderlogos gegeben  

 Bei allen inhaltlichen Veröffentlichungen – Drucksachen oder digitale Medien ist 
folgender Zusatz aufzunehmen: „Für inhaltliche Aussagen und 
Meinungsäußerungen tragen die Publizierenden dieser Veröffentlichung 
die Verantwortung.“ 

 Wir sind verpflichtet, mit dem vom BMFSFJ betrauten Informations- und 
Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit e. V. (IDA) zusammenzuarbeiten. 
IDA verantwortet die „Vielfalt-Mediathek“, eine Plattform, über die alle Materialien, 
die im Rahmen von „Demokratie leben!“ entstehen, kostenlos der (Fach-) 
Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Hierfür müssen die veröffentlichten 
Broschüren, Dokumentationen, Lernmaterialien, Bücher und Filme der „Vielfalt-
Mediathek“ in digitaler Form zur Verfügung gestellt werden. 
-> alle diesbezüglichen Veröffentlichungen sind daher der Stadtverwaltung 
Bautzen in digitaler Form vorzulegen. 

 
 


